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Die nach Einschätzung der Gemeinde Schöngleina 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen  
 
 
 
- Auszug aus der Sammelstellungnahme des Landratsamtes des Landkreises Saale-

Holzland-Kreis vom 17.05.2024 (Az.: BLS2019/1041) mit der Sachstellungnahme 
der Unteren Naturschutzbehörde, u. a. mit Informationen zu Schutzgebieten und  
-objekten sowie zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung  

 
- Auszug aus der Sammelstellungnahme des Thüringer Landesamtes für Umwelt, 

Bergbau und Naturschutz vom 22.11.2022 (Az.: 5070-82-3447/202-2-1223/2022), 
u. a. mit Informationen zur Subrosions- bzw. Erdfallgefährdung im Gemeindegebiet 
und zum Thema Hydrologie/Grundwasserschutz 
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Untere Natursc h utzbehörde
Seitens der (Jnter e n Natur s chutzb ehr;rde ergeht folgende fachliche Stellungnahme.

Zur naturschutzrechtlichen Beurteilung wurde uns der Entwurf des Flächennutzungsplanes
(FNP) der Gemeinde Schöngleina bestehend aus Planzeichnrtng sowie Begründung mit Um-
weltbericht (Stand 1112023) von der Thüringer Landgesellschaft mbH als Planungsbtiro über-
geben. Die Planzeichnung stellt die wesentlichen Inhalte des Flächennutzungsplanes inner-
halb des Gemarkung Schöngleina dar. Die Untere Naturschutzbehörde nimmt unter besonde-
rer Berücksichtigung der Belange der Landschaftsplanung, der Betroffenheit von Schutzge-
bieten und -objekten, des Artenschutzes und der naturschutzrechtlichen Eingriffs-regelung
wie folgt zu den geänderten Inhalten des Planungsentwurfes Stellung:

1. Landschaftsplan:
Der Landschaftsplan enthält die Entwicklungsziele für Natür und Landschaft, welche mit dn-
deren, z. B. städtebaulichen Entwicklungszielen, gerecht abgewogen werden müssen. Nach $
9 Abs. I und 5 BNatSchG sind die Inhalte der Landschaftsplanung in anderen Planungen zu
berücksichtigen bzw. wenn den Inhalten der Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht
Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begrunden. Auf die Berücksichtigungs-
verpflichtung des $ 9 Abs. 1 und 5 BNatSchG wird im Kapitel 1.3.2 des Umweltberichies
unter dem Punkt Landschaftspläne eingegangen. Es wird richtig dargestellt, dass ftir das Ge-
meinde-gebiet von Schöngleina aktuell noch zwei Landschaftspläne vorliegen. ,,Dabei handelt
es sich um den Landschaftsplan ff.ir den Teilraum Stadtroda des Landkreises Saale-Holzland-
Kreises aus dem Jal'n 1996, der die Ortslage Schöngleina,Zimaund das gesamte Gemeinde-
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Hierunter fallen u. a. die nach naturschutZfachlichen Vorschrift en festgesetzten Schutzgebiete.

Folgende Schutzgebiete und -objekte wurden in die Planzeichnung korrekt übemommen' auf

die einschlägigen rechtlichen Regelungen zu den Schutzgebieten wird ebenfalls eingegangen:

SchutzgebietenachdemBundesnaturschutzgeselz(BNatSchG)unddern
ihil";"t Naturschut zgesetz (ThürNatG) :

.,rNatura 2000'o-Gebiete

gebietsüdlichundöstlichdavonumfasstunddenLandschaftsplanWöllmisseausdemJahr
lgg3, der nur einen geringen -rytlF; ";rdöstlichen 

Gemeindegebietes beinhaltet' Land-

schaftspläne nach s r i gNätSchG ($ ;"dit NatG) sind eigenständige Fachpläne des Narur-

schutzes und der f.*är"fr"trpn"e;ao; Ä"1", i''fotd"Ässe und Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege i" ä.r iu*ag"rg nach g 1 Abs. 7 BauGB zu berücksich-

;;;t"d i;sl. $ 11 Abs' 3 BNatSchG)'

:

Allgemein e zielund Grundsätze der Landschaftsplanung wurden in den FNP-Entwurf über-

nommen. Die zuvor genannten L"rd;;ilftili*; *"{4 jedoch durch den in Aufstellung

befindlichen Landschaftspran fü, d"n';ä;;;ilh;". erfiltenden Gemeinde Bad Klosterlaus-

nitz,, abgelöst, zu ää.r"" pru"""grg.Ui;t u' a' das gesamte Gemeindegebiet Schöngleina ge-

hörr. Mit der Erstellung des r,andschai;pil;t'Y"ä1{urch die Untere Naturschutzbehörde

(.INB) des Saale-rloi"itltO-rrar:t-di;i*ECO GmbH beauftragt' ImZuge des Beteiligungs-

verfahrens nach g 4 Abs. 2 BauGB *ora" die SWEco GmbHleteiligt, um einen Abgleich

mit der aktualisierten Kartierung der g"r#rt"rr geschätzten Biotope vorzunehmen und ggf'

schon neu geplante MaßnahmT dg: i"nättftutJplans (vorab) nachrichtlich in den FNP zu

übernehmen tr*. ,"rro" i., ai" Abwägung zum FNp einzustellen.

Die Fertigste*ung des Landschaftspranes ist im Laufe des Jahres 2024 geprant. Gegenwärtig

kann ein Abgleich von oaten bzw.^tvtaßnahmen nur begrenzt und in jedem Fall nur über den

,"ria"Aig"" t4itarbeiter der UNB erfolgen'

FFH-Gebiete
128 ,,Kernberge - Wöllmisse"

i:i ,,w"rd".ü"t Schloßgrund - Langes Tal"

Gemtiß g 36 BNatSchG i. V. m. ziffer g der Hinweise zur umsetzung des Europäischen

Schutzgebi"trrr.tr.J,,Nxura 2000* i*itrtiti"gen (FFH- Erlass des TMUEN vom l'7 'Dezem'

ber 202o)ist g 3+ Äüs. 1 bis s eNatschCu"Zt'*"tta"n' Demnach ist der FNP vor seiner Zu-

lassung auf seine v.n agri"rrr.eit m*äen g*tur*grzieren der NATURA-2'''-Gebiete ge-

mäß FFH- Erlass zu überprüfen. pie Eä.ut.rtr."iträinschätzung führt die Behörde durch, die

für das Zulassungsverfahren ,rr.trinai[iJ;;;t Beteiligung der zuständigen Naturschutzbe-

hörde. sie entscheidet abschließend;*,Beachtung dei naturschutzfachrichen Stellungnah-

-", "U 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung notwendig ist'

Den vorliegenden Unterlagen kann insoweit gefolgt wetden, dass die kartographischen Dar-

. stellungen a", rgr-C"tö," torr"t*:il; T"J"J! wird auf die Schutzobjekte (Lebens-

raumtypen und Arten) sowie di" üb;g;if;"d"-l_Tl"l3"gtziele laut Thüringer Natura 2000-

Erhartungsri"r"_v".ordnung - rhurNalt2ooogtrtzvo tri* üeiae im Geltungsbereich des FNPs

befindlichen bzw. durch mögliche vorhabenswirkungen aus dem Geltungsbereich heraus be-

einflussten FFH-Gebiete nicht ausreichend eingegangen' Das FFH-Gebiet Nr' 135 o'walde-

cker schloßgrund _ Langes rur,, ,iirä i, a"ä iveilerfirhrenden Darstellung gar nicht mehr
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DenAusführungen unter Punk t2"2'7.des umweltberichtes,,TurTu 2000-Gebiete (g I Abs. 6
Nr' 7 b BauGB)' dass etrturtuterriet. unJ i.rt","rä"r."'d;, iFH:ääuär", ,,Kernberge _wöllmisse" durch aut votttuu"o'üorrrrg"ui" ,,eä 

"rtän 
cur. nicht u"rti-h]t werden, kann ge_folgt werden' sollte uu"t u- oi" in ooir*tträ".^iäära 2oo0-Erhartungsziele-Verordnung 

_ThürNat2'''Erhzvo gtn*i"n itrtr-tr"u:"tiäi"iä*"r1re 
und Arten) ergänztwerden.Für das FFH-Gebiet ,lwura"rr.". i"r,ronä*"; :"i;;;es Tar,! ist in J6r Betrachtung derschutzgüter analogluu"tattt"tt, t i* r"Iiät"rä"0#äirai" u"rJt. uärriä0"n, Ausgangssi_tuation im Bereich zinnarouttöii.ieue, sctrwei;;;r""r"*" 
"rärrärääi- 0", Gemes) undi'T.*'?|r:TX'#'J:ffJä**:ruA"*:#imä'rii-uä;;i;,rp,anzeichnung

Es ist davon *;ug;h;n,'ä;"1; iürt-L?^.r"".äi"-r.n"brichkeitseinschätzung 
(vorpni-fung) zur FNP-Außiettungai[t"ä., uoru*annten voÄuu.n, ,,Erweiterung c., Erdenwerkes(EEw)" Beeinträchtigungänä"r erH-s"rr"t"sii", ri"rri 

""il.tändig ausgächlossen werdenkönnen und daher in Jinem t;*:l"i:l-* 
$nr"äerischen bzw.- irnmissionsschurz-rechtlichen Genehmigungtu"'fuh,;,n jedem Fall eine.Fay-y**ü.rrt"i*p.tifung 

bzgr.
ffJl+fry;::,1$,Ht:',:"d't"r" aes rpu- ääii.i., N, 13s ,,w;d..r", Schroßgrund -

. Naturschutzgebiete

Das NsG Nr' 451 
"Kemberge und wöllmisse bei Jena" und die hier zu benicksichtigenden

i"*tXtrü 
wurden konekt"in äil pi*urgsunterl4geri aufgenomm;;;;ärsprechend 

be-

' Geschützte Landschaftsbestandteire nach $ 14 ThürNatG
Die als gesetzlich glschützte Landschaftsbestandteile nach g- r4 ThürNatG erfassten Alleen inder Gemarkung sciöngr"i"r Jäj"ä planzeichnrr, [ää"n aufgenommen worden.
. Das LSG Nr.32 ,,Mitfleres Saaletal{,

Das LSG Nr'32 
"Mittreres saaletar" *j,r1,1:rr,.\t darsesteJ!. yi, verweisen in diesem Zu_sammenhang jedoch darauf dass na"h Kenntnis ä".--tÄe j". n;;k"hrJlänoepratz rena_schöngleina sich innerhalb d;t;ild;len Geltungru.."irt 

", 
des Landschaftsschurz-gebietesNr' 32 

"Mittleres saaletal" u"nro"i. öe für tiberg'erei,#isc, grrr"nJ"nääg"tu.rg"r, des g36 ThürNatG sind hier vollumfil;ii;;-"wendJn. wir empfe hlen zuruur"rr?i"n"nden Krä-rung des sachverhaltes den r""iui.i"ur-oberen N"r".-"Lriru"rrörd", R"Ä;;öchutz-gebiete,in weimar (TLUBN)' A"f d;;;i;;;d* Regerunge;ä". säo rhürNatG wird verwiesen.
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. FND ,,Gletschersteino' und ND ,,Kugeleiche" sind korrekt dargestellt'

.gesetzlichgeschützteBiotopenach$30BNatSchGi.V.m.$15ThürNatG

weiterhin b.find"r, sich im gesamten Gemeindegebiet mehrere gesetzlich geschützte Biotope

;;;i,;^äö ni*s"rrö r. t. ;. g 15 ThürNatG. öie Biotope der offenland- und waldbiotop-

kartierung wurden korrekt in den rNp tibernommen. Auf eine korrekte Bezeichnung der ak-

tuellen Rechtsgrundlage für deren unterschutzstellung ($ 15 ThürNatG) wurde im FNP ge-

aöhtet. Eine Bezeichnung nach alter n"Cttttgfo"dlage, hiet dem $ 18 ThürNatG' ist in den

Därstellungen (seite g) ioch enthalten und 
-sollte giand"rt werden. Des weiteren ist ar'zv-

merken, dass die nach $ 30 BNatschc g"r"rttitrt.n-pnnkt- und kleineren Flächenbiotope, be-

sonders in der Flur 7 der Gemarkung, ächt mehr dargestellt sind. Auf ein vollständige Dar-

stellung der bekannten Biotope ist zu achten'

Unabhängig davon, ob ein gesetzlich geschütztes Biotop in den- FNP. nachrichtlich über-

nommen wurde oder nicht, unterliegenäirr" dem gesetzlichen Schutz..des $ 30 BNatSchG'

Weitere der UNB bisher nicht bekannte gesetzlich gächützte Biotope können vorhanden sein'

Es ist hierzueine klarstellende Formuliäng in dei FNP und die dazugehörige Plankarte auf-

zunehmen. Ein vollständiger Abgr"i"n J". gzsetzlich geschützten Biotope aus dem in Aufstel-

lung befindlichen LandsÄaftrplun ,,ErfüllJnde Gemeinde Bad Klosterlausnitz" kann derzeit

nicht erfolgen und ist erst zu einem ,pai"i"" ZeitpunkJüber die LINB möglich'

t7.05.24
Blatt j

. Naturdenkmale (ND)
Die LINB beabsichtigJ innerhalb des Plangebietes dt: ,:litl" am Knochen'o sowie die "Linde

am Pfarrhof' uf, NuiuJ"ntmat Q"rD) ausiuweisen' Beide Standorten sind korrekt dargestellt'

weitere Ausweisung von Schutzgebieten bzw. -objekte werden von der UNB im FNP-

Bereich nicht in Erwägung gezogen'

4. Artenschutz

Es existieren zahlreiche Fundpunkte von besonders sowie streng geschätzten Tier- und Pflan-

zenarten im P I angebi et.

4
J

Im Umweltbericht sollten die rechtlichen Grundlagen des allgemeinen und besonderen Arten-

schutzes nach dem Bundesnaturschutzgesetz ($$ ? "ld 44 BNatSchG sowie der EU-

Vogelschut z und FFH-Richtlnie) grnaät *"tiän. Zyr lbatbeitung 
der artenschutzrechtli-

chen Belange im FNp J,,; in einär-Relevanzprüfung die im plangebiet vorkommenden Arten

bzw. Artengruppen zu ermitteln, hier sind 2. n, FGdgn'-näuse, Reptilien, Brutvögel usw' zu

nennen. Eine ,,überr"frfagig.:' Potenzialanalyse hinsichtlich dieser artenschutzrelevanten Ar-

ten(-gruppen) und derenä-öglicher geÄffenheit durch einzelne Vorhaben ist im Umweltbe-

richt darzustellen. In diesem zusammenhang wird bereits im Entwurf richtig klargestellt' dass

darauf folgende notwendige Artensch""pänr"gen mit vertiefenden Bestandsanalysen und

Art-für-Art-netrachtungsn"hinsichtlich aä veruätstatbestände nachgelagerten verbindlichen

Bauleit-planungen bzwl Zulassungsu"rfuhr"r, zu dön jeweiligen Projekten vorbehalten blei-

ben. Es ist davon auszugehen, dass zulassungskritische lfr"t auf bestimmten Flächen vor-

kommen und diese bei den entsprechenden värhab en ,znbertickqghrlgen.sind' 
so werden zu-

mindest V"rrn"iOrrrrgrr.runnun*"r, wie Bauzeitenregelung bei Gehölzf?illungen oder Gebäu-

ä"ü""i*riA f"i nUrirsarbeiten regelmäßig erforderlich. Weitere Maßnahmen wie sie zum
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Beispiel zum Erhalt der dauerhaften ökologischen Funktion eines Lebensraumes (cEF) not-wendige werden könnten, sind im R"h-";?;;;;ffi;ä,ütungen zum jeweligen vorhaben
ft fü:"Tä;,ffiä#;|'p"'i"rr" uJ*-'"r''uä;hrdil rrriängen l;';pi;,- j ewe'i gen
Der FNP-Entwurf zeigl auf, dass artenschutzrechtliche Belange innerhalb des Gemeinde-gebietes bestehen' Relövanz- una poi.nrialanalyse ;irdi*, mit Bezug auf die vorkommen-den und zubettachtenden.Art*gt6;;r im uÄweltu"ri"irt zu ergänzen. Dem folgend wirdzurecht auf die Notwendigkeit Är d".*ry*; {;;;ri"tt.n artenschurzrechtlichen prü-tung ($ 44 ltbs' 1 Nr' 1 uttd : gNuti"höl nir aaJaurctr ai" rrvp bauleitplanerisch vorbereite-te Vorhaben im westen.der ortslag" s"nönghil?Älü;eines wohngebiet) hingewiesen.Dieser Hinweis muss sich jedoch .t*ft,ilr ;i;il"'#;ii"he Erweiterung des Erdenwerkesder Firma Gem es sowi e *"it"r". potlnti 

"tt ", 
v".rr"u 

""lp'"iential fl ächen) b ezi ehen.

Da davon auszugehen ist, dass mit der Aufstellung eines FNp Eingriffe in Natur und Land-schaft vorbereitet werden, ist die naturschutzrechttlctre Bingrifßregelung im verfahren anzs-wenden' Die gesetzliche Notwendigkeit hi".^;;"* i"n uu. g 1s aüs. I des BNatSchG:
"sind auf Grund de-r Außtellung ... ion Bauleitplarie" ... rirgrirr. t; il;t* und Landsc haftzu
;ää*J:iär"n,ff"i,:rmeidung, den Ausgrei"i,;;;';", E ,ut, ü"iä",ivo,.,"n iften des
Die naturschutzrechtliche Erngrifßregelung der gg l3 ff BNatschG i. v. m. g la BauGB ver_folgt den Grundsatz, dass Päeriir"-in Nätur *ä i*a. chaft zunächst zu unterlassen undnichtvermeidbare Eingnffe uu.irgl"i"hen sind. eu"rrln-o.r Bauleitplanung und der dort ge-forderten Abwägung Gt d", c*närui, d", ,;;rr;;;; u'a ,"norrenden umganges mit Grundund Boden sowie der Begren^rrg uo'eoaenversie-gJ;;"n auf das notwendige Maß immerzu pnifen' Im vorliegenden Planäntwurf *..4"r, oiJ urigä*"in"r, cruncsatze der Eingrifßre-gelung abgearbeitet' Hi"t^ *rrJ"ovtußnahmen ru, v"ä.idung (verhinderung) und Minde-rung (verringerung) sowie weitere Kompensationsmannahmen im Rahmen des Gemeindli-chen Kompensationsko nzeptdargesteilt.

Die Maßnahmen A1' A3 und 44 sehen die Anlage von linienhaften bzw. wegbegleitende Ge-hölzstrukturen wie z'.B' Baumr.th;;; Gehölz- Jo., c"utischstreifen im agrärisch geprägtenosten und Südosten des Gemeindegefietes vor. oi" lrrrn""rr-e 42 dientä", u,nr"tzung ei-ner wRRl-Maßnahme und initiiert" eine eigend;;i;;"" Entwicklung des schöngleinaerBach im Südwesten.des Gemeinde-gebiet"r."p, ;il;ilg dargestelrt, dass die Maßnahmen(A1-A4) fachplanerisch unterserrt üarug"o.dn"i ;"ä; müssen. Eine grundsätzriche Eig_nung der vorgesehenen Maßnahmen al^1 ö-p;;i*Jäun*r,-en ist gegeben. Des weite-ren wird klargesteilt, dass die Eingrifß**"rü-i$r"'äur.3 BaucB-i.-t,,,. $g 14, 18BNatschG und g 5 ThürNarG); ä"n 
"inrdi.r v"rrr"u"r rnJ * R"h-"n der (nach_geordneten) verbindli chen Baul eitpt unung ;;;äü" ffi . 

"

Die im FNP bereits dargestellten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als Flächenfür Maßnahmen zu.m sihutz, 
^t tfl;;" und zur Entwickrung von Boden, Natur und Land-schaft (T-Flächen) sind tnitp.""h"nä 4". arrguu.n ;;tl"- Eingrifßkatasrer des LandesThüringen (EKIS) zu überpnii"nari. ,uaktualisieren. In den Darsteilungen fehren mehrereKompensationsmaßnahm"n, hi", rira i- e.;ffiä;'il;äÄ'uh-"n mit Bezug zur Firma Ge_mes und des Verkehrslandeplatz zu neftnen unter anderem ist die Ablagerungsfläche zwi-schen Erdenwerk und B i ogasantug" -ii .in;, r<"äp""rärr oirr-unn*r_e b er egt.

Bezüglich der im 1S**. aufgelisteten Potentialflächen ist anzumerken, dass es sich nachAuffassung der trNB zumindeJt b.i;;; Teilflächen Bj;-F 
"rd 

J ggf. auch c um Flächen im

5
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Außenbereich handelt dürfte und im Falle einer Inanspruchnahme dieser Fläche die natur-

';;ä;;;;rt-t"h. et"gttirrr"*r""t abzuarbeiten ist. Bezüglich der Flächen B (Flursttick 61116

der Flur 5) und c (ilurstücle 55-9 und 560/1 der Flur 4) ist des weiteren anzumerken, dass

die Regelung des $ :o aur. 9 ThürNatG mit wirkuttg Yg- ls.-Januar 20?4 ausgelaufen ist'

die Flächen also bestandteil des Landschaftsschutzgebietes ,,Mittleres Saaletal" sind und

nicht mehr automatisch mit lnkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung nach $ 34

Abs. 4 BauGB in diesen Bereichen als Bestandteile des iandschaftsschutzgebietes entfallen'

ünabhängig einer bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit yon vorhaben auf diesen Flächen er-

fblg, ;;gä*ärtig einä prüfung der naturschutrr."htli"h"n Zulässigkeit von Vorhaben bzgl'

;;r"Gil;g"n i", $ 36 ThürN atG zurh Schutz des Landschaftsschutzgebietes'

Dem vorliegenden Entwurf zum Flächennutzungsplan der Gemeinde schöngleina kann

seitens der UNB nicht zugestimmt w-erden'
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Belange I ngenieurgeoloqie/Baugrundbewertunq

Ansprechpartner: Markus Meißner
Tel.: +49 361 57 3941 624
E-Mail: markus.meissner@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen : 5070-82-34 47 l2O2-2

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwendungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

Zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Schöngleina wurde vom TLUBN bereits am 26.0g.201g
eine Stellungnahme abgegeben (GZ.: 5070-82-34471202-1), welche der Thüringer Landgesell-
schaft mbH vorliegt. Darin wurde auf den Seiten 10111 zu den Belangen lngenieurgeologie/Bau-
grundbewertung Stellung genommen.
Die Aussagen des Geologischen Landesdienstes wurden nebst der: Anlage (Abbildung 14) in die
Begründung zum Flächennutzungsplan (Planungsstand: Entwurt 0612022) als ,,punkt 3.g.7
lngenieurgeologie" auf den Seiten 27128 übernommen.
Zusammenfassend muss nochmals auf die im Plangebiet bestehende Subrosionsgefdhrdung,
insbesondere der Bereiche mit den Gefährdungsklassen B-b-l-4 und B-b-l-3 (gelbe bzw. rote
Flächen in der Abbildung 14) hingewiesen werden. Bei der Gefährdungsklasse B-b-l-4 (gelb) han-
delt es sich um ein potentielles Subrosionsgebiet mit weitgehend intaktem Sulfat, in dem vor allem
eine an Störungen gebundene,,vorauseilende" bzw. ,,irreguläre" Subrosion auftreten kann. Dort
sind Subrosionsauswirkungen (Erdfälle, Senkungen) aufgrund der geologischen Situation mög-
lich, treten aber vergleichsweise selten auf.
ln einigen Bereichen des Röt-Sockels sind im Kataster des TLUBN allerdings eine ganze Reihe
von Subrosionsstrukturen (Erdfälle, Senken) erfasst bzw. im digitalen Geländemodell erkennbar.
Diese Bereiche sind als aktive Subrosionsgebiete (Gefährdungsklasse B-b-l-3) eingestuft und
wurden durch rote Flächen markiert. Hier ist von einem vergleichsweise hohen subrosions-
bed i ngten Gefährdu ngspatential auszugehen.
Planer sowie potentielle Bauherren sollten auf diese möglichen Gefahren hingewiesen werden.
Die Durchführung von auf die Subrosionsproblematik abgestimmten Baugrunderkundungen im
Vorfeld von Baumaßnahmen wird empfohlen.
Eine konzentrierte Versickerung von Oberflächen- und Dachwässern ist unter Berücksichtigung
der potentiellen Subrosionsgefährdung bzw. einer möglichen anthropogenen lnduzierung von
subrosionsprozessen in den genannten Bereichen nicht zu empfehlen.
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Belanqe Hvdroqeoloqie/Gru ndwasserschutz

Ansprechpartner: Matthias Strobel

Tel.: +49 361 57 3941 630

E-Mail: matthias.strobel@tlubn.thueringen'de
Geschäftszeichen: 5070-82-34 47 1202-2

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwend ungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

lm Gemeindegebiet sind folgende Grundwasserleiter/Grundwassergeringleiter ausgebildet:

- Kluft-Poren-Grundwasserleiter: Geklüftete Sandsteine des Mittleren Buntsandsteins im süd-

lichen Gemeindebereich etwa bis zur L 1O75bzru. K 119 (Solling- und Hardegsen-Formation).

- Kluft-Karstqrundwasserleiter: Geklüftete Kalksteine des Unteren Muschelkalkes im nordwest-

lichen Gemeindegebiet (Oolithzone und Unterer Wellenkalk).

- Porenqrundwasserle.iter: Fluviatile Sande im Bereich der Vorfluter (keine Bedeutung).

- Grundwasserqerinqleiter: Ton- und Mergelsteine im Bereich des Oberen Buntsandsteins (so).

lm Bereich von in Auslaugung befindlichen Sulfatgesteinen ist lokal eine Grundwasserführung

möglich und der Obere Buntsandstein kann hier Eigenschaften eines Karstgrundwasserleiters

besitzen.
Die Grundwasserdynamik ist in der Anlage ,,Grundwasserdynamik, Grundwasserschutz und

Wasserschutzgebiete" dargestellt. Grundwasserflurabstände < 5 m u. GOK beschränken Sich auf

die Bereiche der Vorfluter Schöngleinaer Bach und Zensengraben.

Am nordöstlichen Ortsrand Schöngleina befindet sich eine Trinkwassergewinnungsanlage (Brun-

nen Hy Schöngleina 1El1978). Ausgewiesen sind eine TrinkwasserschutTzone I und ll sowie eine

im Verfahren der OWB befindliche vorgeschlagene Trinkwasserschulzzone lll. Letztere nimmt die

gesamte südliche Hälfte des Gemeindegebietes ein (s. Anlage). lm Bereich des Wasserschutz-

gebietes ist mit z. T. erheblichen Einschränkungen bezüglich der Flächennutzung zu rechnen.

Belange Geotopschutz

Ansprechpartner: Matthias Strobel

1"1.' +49 361 57 3941 630

E-Mail : matthias.strobel@tlubn.thueringen.de
Geschäftszeichen: 5070-82-34 47 1202-2

keine Betroffenheit

keine Bedenken

Bedenken/Einwend ungen

Stellungnahme, Hinweise, lnformationen

lm Bereich des SE-Zipfels des Gemeindegebietes befindet sich das im FIS Geotope des TLUBN

erfasste Geotop'SHK-5136-004 ,,Gletscherstein bei Ruttersdorf'. Dieser markiert den Südrand

der lnlandvereisung der Elsterkaltzeit.
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